
Geänderte Regelungen zum Datenschutz, aufgrund der zum 
25. Mai 2018 in Kraft tretenden DSGVO, bei Abschluss eines 
Abos im Mitteldeutschen Verkehrsverbund

Das für den Abonnenten zuständige Verkehrsunternehmen (VU), Kontaktdaten siehe 
Vertragsunterlagen, verwendet die Daten des Abonnenten nur zur Erfüllung des 
geschlossenen Abo-Vertrages sowie zugehöriger Zwecke (z. B. Durchsetzung schuld- 
und vertragsrechtlicher Ansprüche, Fahrausweisprüfung und ggfls. Nacherhebung, 
Führen von Sperrlisten) sowie gesetzlicher Aufzeichnungspflichten. Abweichungen 
hiervon werden vom VU mitgeteilt. Nur das VU und in dessen Auftrag eingesetzte Di-
enstleister (zur Ausgabe der Chipkarten, Fahrausweisprüfungen oder zum Forderung-
seinzug) erhalten im notwendigen Umfang Zugriff auf die Daten. Im Falle des Pro-
dukts „teilAuto-ABO“ werden die personenbezogenen Daten des Vertragspartners 
regelmäßig mit teilAuto zur Prüfung des Vorliegens der Vertragsvoraussetzungen 
abgeglichen. Soweit das VU oder dessen eingesetzte Dienstleister rechtlich dazu 
verpflichtet ist oder wird, erfolgt eine Weitergabe von Kundendaten an auskunfts-
berechtigte Stellen.

Ob eine Bonitätsprüfung gemäß Ziffer 1 durchgeführt wird, liegt in der Entscheidung 
des für den Vertragspartner zuständigen VU. Auskünfte zu detaillierten Informa-
tionen der Bonitätsprüfung und zur durchführenden Auskunftei erteilt das zuständige 
VU.

Die Daten werden durch das VU mit Ablauf der gesetzlichen Verjährungs- bzw. Auf-
bewahrungsfristen (§§ 195, 199 BGB; 257 HGB; 147 AO) gelöscht. Die jeweilige Frist 
bemisst sich mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Vertragsverhältnis endet. Der 
Vertragspartner und ggfls. weitere Schuldner haben das Recht auf Auskunft über die 
sie beim VU gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf deren Berichtigung 
oder Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung. Ferner besteht ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung, soweit diese nicht ausschließlich zur Ver-
tragserfüllung erfolgt; ein Recht auf Übertragbarkeit der von ihnen bereitgestellten 
Daten und ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Die auskunftsersuchende, betroffene Person hat ihre Identität hinreichend nachzu-
weisen. Hat das VU berechtigte Zweifel an der Identität des Anfragenden, so werden 
ggfls. weitere Prüfschritte eingeleitet und die Auskunft nach der Verifizierung erteilt. 
Bei Auskunftsersuchen soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft 
beantragt wird, durch den Abonnenten näher bezeichnet werden (z. B. Zeitraum oder 
Vorgang) und durch einen aussagekräftigen Betreff  
(z. B. Auskunftsersuchen) ergänzt werden. 

Eine Übersicht aller VU ist im Internet unter www.mdv.de (Rubrik:  
Über uns / Verbundpartner / Gesamtes Verbundgebiet) zu finden.


